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Sàdnuttg über diese» Antrag. Ma» geht zur Ta-
gesordmmg.

Der Präsident zeigt an, daß der Präsident
des Senats ihm im Namen des Senats den Wunsch
geäußert habe, daß die Giftzg.'bung das Direkt?-
rium einladen möchte, eine bessere Sicherhfits-Poiü
zei in Helve,ien, besonders. aber in der Hauptstadt
und der uml egenden Gegenden zu hau'haben. Wy-
der un'erstn; diesen Antrag, und fodert Niederftz-
zung ein, Eonunission, welche uns einen Entwurf
zu Poiizeigesctzen vorlege.

(Die Fortsetzung folgt.)

Vollzieh lin g s direkto rillm.
Das Nollziesil-nasdl'r-k'orillln der imtavischcü

Nepllblik an das Vvlliêchllligsdirektorîuni
der helvetischen Republik.

Bürger Direktoren!
Mem Anscheine nach ist es eine Folge der Um-

fiante, daß das VoUpchnngsdireitorium nur eine
Abschrift, nicht das Orgina! der Depesche erhalten
hat, wenn? Sie ihm die officielle Anzeige von der Wie-
dcrgeburt H iveticns mi theilten, un) ihn» anboten, in
noch engere stech, ltnisse zu t eten, als die waren,
worum beide Nepubl.kcn bereits standen.

Dieftr Schritt, eines der ältesten Freunderes
batam'schen Volkes, konnte nistm anders als mit d.r
lebhaftest n Rührung von dem Direktorium aufgenom-
men werden, und es erbietet Ihnen dagegen mir Bie-
der nn, junge Vereinigung und gegenseitiges Ver-
trauen.

Zwei Nationen, die des Ruhmes unverbrüchlicher
Liebe zur Freiheit, und der Ehre genießen, Europea
zuerst das L chauspie! davon in einem Zeitalter gegc,
den zu haben, da die übrigen V lker i.och niä)ls
wußten, als kue.i t sh zu gehorchen.—Zwei Nationen,
durch die Einfachheit ihrer Sitten und die Gleichfor-
migkeit ihrer Vorzüge bekam t, müssen, durch wirkliche
Zuneigung nd gegenfchige Achtung vereint bleiben

Das erste Pfand, welches das Vollziehungsdirek
«onnm in Ansehung seiner Ge'nmngen, die es für
die helvetische Republik heat, derselben zu geben dgs
Vergnügen hat, ist der Ausdruk jener Wüns be, von
de wn es beseelt ist, daß es naNtlich durch die Weis-
heit und Festigkeit ihrer Regierung alle vorüberschwe:
bende Ge vitter im Innen,, und durch Frankreichs
Triumphe diejenigen, welche von aussen sie umdsn-
neru, bald zerstreuet sehe.

Kegeben, Haag den 15. AM r?gh. lm Z. Jahre
der batavischen Freihat.

Der Präsident del ^obstehungsdirektoriums,
ütt r, i ne : s. Er.nerîus.

Für das Voilz-chnngs r? tanum, d r Gen. Secret.
E. G. Hailmann.

B e schln ß.

(Vergleiche Republikaner Bd. III. S. ZYZ. 4Z'->

Dsis Vsi!lzjelnllig,;direk'0kiilm d,r helvetische»
emm îind ttilthellt'gren R, v lblèk ^

Erwägend, daß das Kantonsger cht m Wasiis,
anstatt den Kriminalprozeß, weiche.: das DistriktsgîF
richt Monthei, Grundsätzen und Gestyen zum Troz,
gegen Ludwig Robriquer den Sohn, von da einge«
leitet har fur nichtig zu erklären, denselben auf eine
Arc forcftüe, wei he von dem qcftzlichen Wege in
Kriminài è? suchun >en abführt;

Erwagmv daß dieses Tribunal Constitution und
Grundsätze so weit vergessen hak, daß es den Beklag,
ten sogar über seineu reiigi ftn Glauben zu? Rede
stellte, uns denselben fur ein Kapitalverbrechen erklärte ;

Erwägend, daß es uses ver.aachlaßlgte, was lez,
tern cnsschmdi wn i .nnte, und dadurch eine uuverant,
wörtliche Partheuichleit zu Tage legte;

Erw.ig nd, daß ie Grundsätze, zu denen sich

dieses Gerich.-sow. hl in den Prozeßakten als im Ur-
ti eilsspruche bekennt, der barbarischen Inquisitoren
des igien Jahrhunderts würdig nd;

Erw g'nb endlich, daß in diese n GeAchte noch
mehrere eh malige Regierungsgliedce von Wal!is sitzen,
we! e im Jahr 179--.. zur Verbaun ug der Wäschen
Pa rieten siimm-en.

Nach genommener Einficht in die ihm vom ober,
sten Geri htshoft mitgetheilten Akten, beschließt:

1. Das Kantonegericht von Wa'üs ist adgesezt.
2. Der Commissar des Vollzieh, ngsirettstriums

wird, im Eiuver t,.cdnlst mit dem L tatthalter, eiue

doppelte Liste Bürger einreichen, weiche f.chig si -h
ein neues Gericht zu bilden; und da s diejenigen M t,
gl.eder des vorigen Kanwusger!'-ts bebegal r-,
welche an den ode'.e.w.chut.n Operationen keu eu A.u
cheil nahmen.

g. De.u Justiz - und Polizeimimster ist die Vo.h-
ziehu.ig aufgetragen.

4- Dieser Beschluß soll gedrukt, in de Rech er
des Gerichts eimzeuagen, und in Wallis offeutlch
angeschlagen werden.

Also beschlossen in Lnzen;, den 26 April 17??.
idkit. Auch der öffentliche A ilsiger Tied m at,

ten, der sich durch seine Lc.deiischaftUchkeit auszeich-
nete, ist abgesezt.
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